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Liebe Leserinnen und Leser,

die Fahrgäste als Kunden der Bahn erwarten in sauberen Zügen zu fahren.
Um dem Anspruch der Kunden gerecht zu werden, ist eine

Fahrzeuginnenreinigung in hoher Qualität zu leisten. Qualifizierte Mitarbeiter
sorgen dafür, dass die Erwartungen der Kunden erfüllt werden. Bei ihrer

Arbeit sind unterschiedlichste Gefährdungen vorhanden. Im Beitrag
„Fahrzeuginnenreinigung – mit Sicherheit zum Erfolg“ werden die möglichen

Gefährdungen beschrieben und Handlungsschritte zur Beseitigung oder
Verringerung aufgezeigt.

Über „Saubere Züge“ und die Voraussetzungen,
die an Arbeitsplätze zur Innenreinigung von Reisezügen zu stellen sind,

unterhalten sich Jürgen und Kai.

In den Zügen werden die Toiletten von den Benutzern
häufig so hinterlassen, dass sie nicht mehr benutzbar
sind. Oft sind sie so defekt, dass eine Reparatur der
Toilette in der Werkstatt erforderlich ist. Unter der

Rubrik BahnPraxis Spezial werden die Gefährdungen
bei der Instandsetzung von Vakuum-Toiletten aufge-

zeigt und Schutzmaßnahmen dargestellt.

Kennen Sie sich aus? Kennen Sie die Bedeutung der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung?

Testen Sie Ihr Wissen.
Machen Sie den „Sicherheitstest“.

Die Tage werden kürzer. Bald ist es Winter. Nässe,
Laub, Nebel, Eis und Schnee beeinflussen den Weg
von und zur Arbeit, ebenso wie die Arbeit im Freien.

In der „dunklen Jahreszeit“ nehmen die Gefahren durch die
Witterungsverhältnisse zu. Haben Sie schon für den Winter alles vorbereitet?

Beim Sicherheitstest bekommen Sie noch Hinweise und Tipps.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam „BahnPraxis W“

BahnPraxis Aktuell

Fahrzeuginnenreinigung – mit Si-
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Nach einer festgelegten Zeit sind
alle dran, alle Eisenbahnfahr-
zeuge zur Beförderung von Per-
sonen, die im Fern-, Regional-
und Stadtverkehr bewegt wur-
den. Im Jahr 2004 haben
28.970 Züge täglich 4,7 Millio-
nen Fahrgäste transportiert. Ins-
gesamt legten 1.694,8 Millio-
nen Reisende mit den Eisen-
bahnfahrzeugen der Deutschen
Bahn AG 70.260 Millionen Kilo-
meter zurück, was eine regel-
mäßige Fahrzeuginnenreini-
gung unabdingbar macht.

Straßenschmutz, weggeworfe-
ne Gegenstände, feuchte und
verschmutzte Böden bei Re-
gen und Schnee und verunrei-
nigte Scheiben sind noch die

spiel für eine Tätigkeit, die trotz
Einsatz von technischer und
maschineller Unterstützung ei-
nen sehr hohen Aufwand an
manueller körperlicher Arbeit
erfordert. Dabei ist besonders
zu beachten, dass jedoch erst
das sicherheitsgerechte und
ausgereifte Zusammenspiel von
Technik und Mensch, von Si-
cherheitstechnik und Sicher-
heitsorganisation ermöglicht,
dass der Arbeitsauftrag der
Reinigung erfolgreich und effizi-
ent mit der notwendigen Ar-
beitsqualität und -quantität er-
füllt werden kann.

Gefährdungen
erkennen,
vermeiden
und beseitigen

Der Unternehmer und die be-
trieblichen Vorgesetzten haben
neben dem eigenen Interesse
an Erfolg und Produktivität nach
Arbeitsschutzgesetz die Grund-
pflicht, erforderliche Maßnah-
men des Arbeitsschutzes
durchzuführen. Um pflichtge-
mäß alle möglichen Gefährdun-
gen systematisch, umfassend
und möglichst vorausschauend
zu ermitteln, ist es wichtig das
Zustandekommen von Gefähr-
dungen, die durch das Zusam-
mentreffen von Reinigungsper-
sonal und Gefahr entstehen
können, zu erkennen. Dazu
muss in den Innenreinigungs-
anlagen das Arbeitssystem,
aber auch die Durchführung der
Arbeitssicherheit eingehend
analysiert und beurteilt werden.
Eine der wichtigsten Grundla-
gen für diese Betrachtung ist
die im Sommer 2004 bei der
Eisenbahn-Unfallkasse erschie-
nene GUV-Information: „GUV-I
835: Innenreinigungsanlagen für
Eisenbahnfahrzeuge zur Perso-
nenbeförderung, Bauliche An-
lagen und technische Einrich-
tungen“, die grundlegende An-
forderungen für den Neubau von
Innenreinigungsanlagen be-
schreibt.

Darüber hinaus enthalten zahl-
reiche weitere Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungs- �

Fahrzeuginnenreinigung
– mit Sicherheit zum Erfolg

Neben Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten gehört auch die Innenreinigung zur
Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen und somit zur Gruppe der

wiederkehrenden Arbeiten. Wiederkehrende Arbeiten sind Arbeiten, die sich aus
festgelegten Wartungsintervallen ergeben. Werden Arbeiten regelmäßig wiederkehrend
oder kontinuierlich ausgeführt, erhöht sich das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit eines

Gesundheitsschadens bei Vorhandensein einer Gefährdung. Daraus ergeben sich
erhöhte Anforderungen an die Arbeitssicherheit und die bauliche Ausrüstung einer

Innenreinigungsanlage. Eine Übersicht über die Gefährdungen bei der Innenreinigung
von Eisenbahnfahrzeugen gibt Dipl.-Ing. (FH) Matthias Böhm vom Technischen

Aufsichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse.

leichteren Fälle. Härtere Fälle,
um Beispiele zu nennen, sind
Graffiti auf Böden und Wänden,
Schmierereien mit Filzstiften und
festgetretene Kaugummi.

In allen diesen Fällen sind Fach-
leute gefragt, die sich mit ver-
unreinigten Eisenbahnfahrzeu-
gen auskennen. Diese Fach-
leute sind das Reinigungsper-
sonal, dessen Arbeitsauftrag es
ist, sich jeden Tag und oftmals
auch in der Nacht in den Innen-
reinigungsanlagen (Abbildung 1)
um die Sauberkeit der Fahrzeu-
ge zu kümmern, damit diese
sauber wie auch schnell wieder
auf die Strecke und zum Kun-
den gelangen können. Der Rei-
sende ist der Kunde, dessen

Erwartung ein pünktlich bereit-
gestellter und vor allem saube-
rer Zug ist. Nur die optimale
Reinigungstechnik in Symbio-
se von erforderlichem Equip-
ment und fachkundigem Reini-
gungspersonal ermöglicht es,
die Gesundheit der Menschen
zu erhalten, die diese Arbeiten
ausführen.

Mit Sicherheit zum
Erfolg?

Darf das oberste Ziel ausschließ-
lich die Reinigung und Sauber-
keit der Fahrzeuge sein? Die
Arbeit des Reinigungspersonals
bei der täglich durchzuführen-
den Innenreinigung ist ein Bei-

Abbildung 1: Beispiel einer teilweise überdachten Innenreinigungsanlage im Außengelände (GUV-I 835).
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vorschriften, Regeln, Informati-
onen und andere Quellen An-
forderungen, die zu beachten
sind.
So zum Beispiel
� Arbeitsschutzgesetz (Arb-

SchG)
� Gefahrstoffverordnung

(GefStoffV)
� Abeitsstättenverordnung

(ArbStättV)
� Arbeitsstättenrichtlinien

(ASR)
� GUV-V A1 Grundsätze der

Prävention

� GUV-V A3 Elektrische Anla-
gen und Betriebsmittel

� GUV-V A4 Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge

� GUV-V D30.1 Eisenbahnen
� GUV-V D36 Leitern und Trit-

te
� GUV-R 157 Regeln für Si-

cherheit und Gesundheits-
schutz bei der Fahrzeugin-
standhaltung

� GUV-I 8559 Hautkrankhei-
ten und Hautschutz

� Informationen der Reini-
gungsmittelhersteller und In-
formationen der Hersteller
von persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) wie z.B.
Hersteller von Schutzhand-
schuhen

Handlungsschritte
zu einem sicheren
Arbeitssystem
Beim ersten und wichtigsten
Schritt auf dem Weg zu einem
sicheren Arbeitssystem gilt es
Gefährdungen zu erkennen, um
diese danach zu beurteilen.
Dazu ist es notwendig, die Ar-
beitsabläufe vor Ort zu be-
obachten sowie alles zu regist-
rieren, was auf die Sicherheit
und Gesundheit der Mitarbeiter
Einfluss nehmen kann und fest-
zustellen, ob diese durch vor-
handene Maßnahmen ausrei-
chend geschützt werden.

Zur Beseitigung bzw. Minimie-
rung der Gefährdungen, für die
keine ausreichenden Schutz-
maßnahmen festgestellt werden
können, folgen als weitere
Schritte Zielsetzungen zur Be-
seitigung der Gefahrenquellen,
die Lösungsfindungen sowie
zum Schluss die Umsetzung der
Lösungen und deren Kontrolle.
Mit Hilfe dieser Handlungsschrit-
te können mögliche Gefahren-
quellen ermittelt und ein siche-
res Arbeitssystem für die Zu-
kunft geschaffen bzw. das be-
stehende System weiter verbes-
sert werden. Dabei ist zu be-
achten, dass eine sichere Innen-
reinigungsanlage nicht nur wei-
tere Gefährdungen minimiert
und einen störungsfreien Be-
trieb ermöglicht, sondern auch
einen ergänzenden positiven
Einfluss auf die Arbeitsabläufe
allgemein, die Produktivität und
Qualität der Innenreinigung so-
wie auf die Motivation des Rei-
nigungspersonals hat.

Brennpunkte bei
der Innenreinigung
von Eisenbahn-
fahrzeugen

Bei der Innenreinigung von Ei-
senbahnfahrzeugen zur Beför-
derung von Personen zeigen
sich unterschiedliche Gefähr-

dungen, die zumeist von den
Gegebenheiten vor Ort, der
Qualität der Planung und Aus-
führung sowie der Infrastruktur
einer Innenreinigungsanlage
abhängen. Dabei ist zu beach-
ten, dass Innenreinigungsarbei-
ten nicht immer in speziell ge-
planten und konzipierten Innen-
reinigungsanlagen z.B. in um-
gebauten Werkstatthallen oder
dem angrenzenden Freigelän-
de mit für die Innenreinigung
eingerichteten Gleisanlagen
durchgeführt werden. Reini-
gungsarbeiten erfolgen auch im
Rahmen der Fahrzeuginstand-
haltung in Betriebswerkstätten
mit nachträglich erweiterten
Werkstattbereichen, die den
Voraussetzungen für ein effizi-
entes, störungsfreies und si-
cherheitsgerechtes Arbeiten
nicht uneingeschränkt entspre-
chen.

Wichtig für die Ermittlung und
spätere Beurteilung von Gefähr-
dungen ist dabei die genaue
Definition des Arbeitssystems
„Innenreinigung“ mit seinen
Grenzen und Einflüssen (Abbil-
dung 2).

Folgende allgemeine Übersicht
kann eine Hilfestellung für eine
durchzuführende Analyse und
Beurteilung von Gefährdungen
bei Innenreinigungsanlagen
darstellen, ist aber nicht ein
Ersatz für das eigene Studium
des einschlägigen Vorschriften-
werkes.

Arbeitssystem
Innenreinigungsanlage

Zur Infrastruktur einer Innenrei-
nigungsanlage zählen:

� Reinigungsgleise
� Innenreinigungsbühnen und

Einstieghilfen (Abbildung 3)
� Abfallsammelanlagen
� Energieversorgungsanla-

gen
� Beleuchtungseinrichtun-

gen
� Wasserversorgung und Ab-

wassereinleitung
� Arbeitsmittel, Reinigungs-

mittel
� Lager
� Verkehrswege (Abbildung 4)
� Sozialräume, Sanitärräume

Abbildung 2: Arbeitssystem der Innenreinigung.

Abbildung 3: Bei Reinigungsarbeiten geringen

Umfangs, also ohne den Einsatz von Reini-

gungsmaschinen und -geräten, können an

Stelle der Reinigungsbühnen Einstieghilfen ver-

wendet werden (GUV-I 835).
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Entsprechend der Infrastruktur
des Arbeitssystems kann die
nachstehende „Checkliste“ eine
erste Orientierung für eine Ana-
lyse auf vorhandene Gefährdun-
gen sein:

Reinigungsgleise

Gefährdungen sind möglich
durch:

� Bewegungen durch unge-
sicherte Eisenbahnfahrzeu-
ge

� Gefährdungen aus Nach-
bargleisen

� fehlende/mangelhafte Kom-
munikations- und Warnein-
richtungen

Innenreinigungsbühnen und
Einstieghilfen

Gefährdungen sind möglich
durch:

� Absturz aus geöffneten Tü-
ren

� Absturz in (Seiten)Gruben
� Absturz von Reinigungs-

bühnen
� Spaltmaß zwischen Reini-

gungsbühne oder Einstieg-
hilfe und zu reinigendem
Fahrzeug größer 0,2 m

� Verwendung von Leitern als
Einstieghilfe

� Breite der Einstieghilfen klei-
ner Türbreite des Fahrzeugs

� Ungleiche Stufenabmes-
sung und Richtungsände-
rung zwischen Fahrzeug-
stufen und Stufen der Ein-
stieghilfen

Abfallsammelanlagen

Gefährdungen sind möglich
durch:

� scharfkantige, spitze und in-
fektiöse Gegenstände und
Abfälle

� unsicherer Transport und
Lagerung von Abfällen

� unsicherer Entsorgungs-
platz (Aufstellung Abfallsam-
melbehälter und Abtrans-
port)

Energieversorgungsanlagen

Gefährdungen sind möglich
durch:

� fehlerhafte elektrische An-
lagen und Betriebsmittel

(auch in Verbindung mit
Feuchtarbeiten)

� fehlende oder mangelhafte
Speisepunkte  ohne  Feh-
lerstromschutzeinrichtun-
gen

Beleuchtungs-
einrichtungen

Gefährdungen sind möglich
durch:

� fehlende und unzureichen-
de Beleuchtung (Beleuch-
tungsstärke, Helligkeitsun-
terschied, Blendung,
Schlagschatten)

Wasserversorgung und
Abwassereinleitung

Gefährdungen sind möglich
durch:

� fehlende Infrastruktur zur
Ver- und Entsorgung der Ei-
senbahnfahrzeuge mit
Trink- bzw. Abwasser

� mangelnde Desinfektion,
Hygiene und persönliche
Schutzausrüstung beim
Umgang mit Trinkwasser
und Fäkalien

� nicht ergonomische Arbeits-
haltungen beim Befüllen und
Entsorgen „unterhalb“ der
Fahrzeuge

� zu große und zu häufige
Hebe- und Tragearbeiten bei
der Ver- und Entsorgung mit
Wasser zur Reinigung

� Stolpergefahren durch
Schläuche im Verkehrsweg

Arbeitsmittel,
Reinigungsmittel

Gefährdungen sind möglich
durch:

� unsichere, ungeeignete und
zu schwere Reinigungsma-
schinen und -geräte

� unergonomischer Transport
von Reinigungsmaschinen
und -geräten

� Einsatz von Gefahrstoffen
zur Reinigung

� Atemwegsbelastungen
durch Dämpfe der Reini-
gungsmittel

� Hauterkrankungen durch
Arbeit mit Gefahrstoffen,
Feuchtarbeiten und unzu-
reichende persönliche
Schutzausrüstung (PSA)

Lager

Gefährdungen sind möglich
durch:

� unsichere Lagerbedingun-
gen (Lagermengen, Gebin-
dearten, Stapelhöhen, La-
gerfristen, kennzeichnungs-
pflichtige Gefahrstoffe,
Brandschutz)

� unsichere Transportbedin-
gungen (Stapelhilfsmittel,
Flurförderzeuge, Ausgabe-
stelle)

� fehlende Betriebsanweisun-
gen

� unsichere Batterieladestati-
onen und -räume (Knallgas!)

� unsachgemäße Lagerung
der PSA

Verkehrswege

Gefährdungen sind möglich
durch:

� Einbauten, Hindernisse,
Stolperstellen und unzurei-
chende Rutschhemmung
des Bodens

� zu geringe Abstände der
Verkehrswege zu Gefahren-
stellen (Gleisbereich, seitli-
che Stromabnehmer)

� nicht Einhaltung der gefor-
derten Abmessungen für die
jeweiligen Verkehrswegar-
ten (z.B. Personen- und/
oder Fahrverkehr, Rettungs-
wege)

Sozialräume, Sanitärräume

Gefährdungen sind möglich
durch:

� fehlende/unzureichende
Pausen-, Umkleide-,
Wasch-, Dusch- und Toi-
lettenräume

� fehlende/unzureichende
Hygieneanforderungen

Fazit

Um alle möglichen Gefährdun-
gen, die sich bei der Innenreini-
gung von Eisenbahnfahrzeugen
ergeben können, präventiv zu
erkennen und zu vermeiden
bzw. zu beseitigen, ist es not-
wendig eine strukturierte Be-
trachtung durchzuführen.

Eine wichtige Hilfestellung ist
die GUV-I 835: „Innenreini-
gungsanlagen für Eisenbahn-
fahrzeuge zur Personenbeför-
derung, Bauliche Anlagen und
technische Einrichtungen“. Die
Gefährdungsbeurteilungen für
die Arbeitsplätze in der Fahr-
zeuginnenreinigung können mit
dieser Information als Grundla-
ge erfolgreich ergänzt oder neu
erarbeitet werden. Ebenso wird
auch die Qualität bei der Pla-
nung und Ausführung einer
Innenreinigungsanlage, die ent-
scheidend für das spätere Er-
reichen eines sicheren Sollzu-
standes ist, durch diese wert-
volle Information unterstützt.   �

Abbildung 4: Verkehrswege müssen ausreichend bemessen sein und eine ebene

Oberfläche ohne Stolperstellen haben (GUV-I 835).
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Jürgen: Hallo Kai, dein Auto
glänzt ja wieder wie mit der
Speckschwarte poliert.

Kai: Na ja. Ich habe gestern ein
paar Euro riskiert und bin durch
die neue Waschanlage gefah-
ren, die in meiner Nachbarschaft
eröffnet wurde.

Jürgen: Wahrscheinlich rein
Textil!

Kai: Worauf du dich verlassen
kannst. Alles vollautomatisch
von der Unterbodenwäsche
über die Radkappenreinigung
bis hin zur Politur und Trock-
nung.

Jürgen: Nur das Staubsaugen
und Reinigen des Armaturen-
bretts muss man noch selbst
machen.

Kai: Das stimmt. Die Finger-
spuren der Kleinen an den
Innenscheiben verschwinden
auch nicht vollautomatisch und
das Klümmchenpapier aus den
Aschenbechern ist auch für
Papa.

Jürgen: Bei der Innenreinigung
unserer Reisezüge ist es genau
so. Hier geht auch nichts auto-
matisch. In der letzten Arbeits-
schutzausschusssitzung hat
unsere Fachkraft für Arbeitssi-

sen oder angrenzender Bebau-
ung zu achten, um ausreichend
breite Verkehrswege gestalten
oder auch Innenreinigungsbüh-
nen errichten zu können. Weiter
gehören zur Gestaltung von
Innenreinigungsanlagen unter
anderem:
Abfallsammelanlagen, Energie-
versorgungsanlagen, Beleuch-
tungseinrichtungen, Wasserver-
sorgung und Abwassereinlei-
tung sowie Fäkalienentsor-
gungsanlagen, Lager und Sozi-
alräume.

Kai: Besonders interessant
scheint mir der Punkt „Verkehrs-
wege“ zu sein. Was ist denn
dort zu beachten?

Jürgen: Zu den Verkehrswe-
gen zählen sowohl Wege im
Gleisbereich wie auch Wege auf
Innenreinigungsbühnen. Sie
müssen sicher begangen wer-
den können, d.h. sie müssen
frei von Hindernissen, Einbau-
ten und Stolperstellen sein und
eine befestigte und rutschhem-
mende Oberfläche haben.

Kai: Spielt die Verkehrsweg-
breite auch eine Rolle?

Jürgen: Aber sicher. Verkehrs-
wege auf Innenreinigungsbüh-
nen zum Beispiel müssen eine
Mindestbreite von 1 m haben,
da sie immer auch gleichzeitig
als Arbeitsplatz genutzt werden.

Kai: Und wie verhält es sich bei
Verkehrswegen, die auch von
Fahrzeugen genutzt werden?

Jürgen: Beim Fahrzeugverkehr
ist generell ein Sicherheitsab-
stand von mindestens 0,5 m
zwischen der Fahrzeugbegren-
zung und festen Gegenstän-
den der Umgebung einzuhal-
ten. Wenn diese Wege gleich-
zeitig von Fußgängern benutzt
werden, erhöht sich dieser Ab-
stand auf 0,75 m.

Kai: Und wie ist es bei Gegen-
verkehr?

Jürgen: Richtig. Bei Gegen-
verkehr sind auch noch Begeg-
nungszuschläge zu berücksich-
tigen. Du siehst, das Thema ist

Saubere Züge
Jürgen und Kai unterhalten sich über die Einrichtung von

Arbeitsplätzen zur Innenreinigung von Reisezügen.

cherheit hierzu einen Vortrag
gehalten.

Kai: Interessant. Um was ging
es dabei genau?

Jürgen: Es ging um die Steige-
rung der Reinigungsqualität und
in dem Zusammenhang darum,
dass eine angemessene Quali-
tät nur zu erreichen ist, wenn
die Arbeitssicherheit ausrei-
chend berücksichtigt wird.

Kai: Die Arbeitssicherheit ist
doch auch sein eigentliches
Thema. Das wird er dann doch
sicher in den Vordergrund ge-
stellt haben.

Jürgen: Ja, das hat er getan.
Aber nicht ohne ausdrücklich
und eindringlich auf die Zusam-
menhänge von Sicherheit und
Qualität hinzuweisen. In seinem
Vortrag kam er dann auf eine
Informationsschrift der EUK zu
sprechen, die sich mit dem The-
ma „Innenreinigungsanlagen“
befasst.

Kai: Um was geht es da ge-
nau?

Jürgen: Es handelt sich um die
GUV-Information 835 „Innenrei-
nigungsanlagen für Eisenbahn-
fahrzeuge zur Personenbeför-
derung – Bauliche Anlagen und
technische Einrichtungen –“
(Abbildung 1).

Kai: Der Titel verspricht viel.

Jürgen: Das Werk ist auch sehr
inhaltsreich. Es richtet sich in
erster Linie an Planer, Errichter
und Instandhalter von Innenrei-
nigungsanlagen aber auch an
die Betreiber und Nutzer, z.B. in
Fragen der Bereitstellung ge-
eigneter Arbeitsmittel.

Kai: Das ist ein weites Feld.
Was sind denn zum Beispiel
Einrichtungen, die eine Innen-
reinigungsanlage ausmachen?

Jürgen: Dazu zählt natürlich in
erster Linie die Festlegung, in
welchem Gleis die Reinigung
durchgeführt werden soll. Hier
ist es wichtig, auf ausreichen-
den Abstand zu Nachbarglei-
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gar nicht so leicht abzuhandeln.
Wer derartige Anlagen plant, ist
gut beraten, sich mit dem ein-
schlägigen Regelwerk vertraut
zu machen. Die genannte EUK-
Information ist hierbei eine wich-
tige Grundlage.

Kai: Das Ein- und Aussteigen in
die Züge ist immer wieder The-
ma. Nicht an allen Stellen sind
Innenreinigungsbühnen errich-
tet, die ein problemloses Bege-
hen der Fahrzeuge ermöglichen.
Dort wo Innenreinigungsbühnen
nicht vorgesehen sind, hilft man
sich auf andere Weise. Wo lie-
gen denn hier die Probleme?

Jürgen: Hier und da kommen
anstelle von Innenreinigungs-
bühnen Einstieghilfen zum Ein-
satz. Der Einsatz von Einstieg-
hilfen ist eine etwas heikle An-
gelegenheit. Da die Einstieghil-
fen gewöhnlich nicht fest instal-
liert sind, besteht ein gewisses
Risiko, dass sie bei unsachge-
mäßer Handhabung im Profil
stehen und damit eine Gefahr
für Rangierer darstellen oder zu
Sachschäden führen können.
Eine andere Gefahr besteht
darin, dass Einstieghilfen zum
Einsatz kommen, die für die zu
behandelnden Fahrzeuge nicht
geeignet sind, da sie z.B. für die
abzudeckende Türbreite der
Fahrzeuge zu schmal sind (Ab-
bildung 2).

Kai: Kommen auch Leitern als
Einstieghilfe zum Einsatz?

Jürgen: Denkbar ist alles. Si-
cher ist aber, dass der Einsatz
von Leitern als Einstieghilfe nicht
zulässig ist.

Kai: Du nanntest Energiever-
sorgungsanlagen als Kompo-
nenten bei der Einrichtung von
Innenreinigungsanlagen. Was
gibt es denn hier zu beachten?

Jürgen: Neben der ausreichen-
den Dimensionierung ist für den
Betrieb einer Innenreinigungs-
anlage die richtige Platzierung
der Speisepunkte von großer
Bedeutung. Hierbei ist darauf
zu achten, dass eventuell ein-
gebaute Elektranten keine Eng-
stellen bilden und damit

Quetschgefahren darstellen und
das durch die Platzierung zu
große Längen der Anschluss-
und Verlängerungsleitungen der
Verbraucher vermieden werden,
um Stolpergefahren, Leitungs-
beschädigungen oder auch En-
ergieverlusten und Problemen
beim Schutz vor elektrischem
Schlag entgegen zu wirken.

Kai: Wenn wir über elektrische
Anschluss- und Verlängerungs-
leitungen reden, sind wir eigent-
lich auch bei den daran ange-
schlossenen Arbeitsgeräten.

Jürgen: Du sagst es. Hier
kommt es darauf an, Geräte
einzusetzen, die einen möglichst
hohen Wirkungsgrad haben,
d.h. bei niedrigem Energiever-
brauch eine hohe Reinigungs-
wirkung erzielen und dabei hin-
sichtlich ihrer Bauart für den
Einsatz in der Innenreinigung
von Eisenbahnfahrzeugen ge-
eignet sind. Dazu gehört in ers-
ter Linie, ein möglichst niedri-
ges Gewicht und möglichst klei-
ne und bewegliche Bauformen.

Kai: Oftmals wird die Innenrei-
nigung während der dunklen
Tageszeit durchgeführt. Welche
Anforderungen sind an die Ar-
beitsplatzbeleuchtung in den
Innenreinigungsanlagen zu stel-
len?

Jürgen: Erste Voraussetzung
bei der Auslegung der Beleuch-
tung ist es dafür zu sorgen,
dass Blendungen vermieden
werden, zu große Helligkeits-
unterschiede nicht auftreten und
kein Schlagschatten entsteht.

Kai: Gibt es auch Maßzahlen
für die Beleuchtungsstärke?

Jürgen: Die gibt es selbstver-
ständlich auch.
Als Beispiele für die mittlere
Beleuchtungsstärke bei Innen-
reinigungsanlagen kann ich dir
nennen:
Bei Verkehrswegen für den Per-
sonenverkehr 10 Lux,
bei Verkehrswegen für den Fahr-
verkehr (≤20km/h) 30 Lux,
bei Verkehrswegen für den ge-
meinsamen Personen- und
Fahrverkehr (≤20km/h) 30 Lux

und bei Innenreinigungsanlagen
allgemein 50 Lux.

Kai: Zu einer Innenreinigungs-
anlage gehören nun auch noch
die Versorgung mit Trinkwasser
und die Entsorgung von Fäkali-
en.

Jürgen: So ist es. Man sieht
wie komplex eine derartige An-
lage ist. Hier kommt es im We-
sentlichen auf die Beachtung
der Maßnahmen zur Hygiene
an. Einerseits ist sicherzustel-
len, dass durch zutreffende
Maßnahmen die Trinkwasser-
hygiene eingehalten wird, an-
dererseits geht es darum, dass
die Beschäftigten durch den
Kontakt zu Fäkalien nicht be-
lastet werden. Hierzu sind tech-
nisch ausgeklügelte Systeme
notwendig, die die Ver- und Ent-
sorgung im geschlossenen Sys-
tem ermöglichen.

Kai: Ich kann mir vorstellen,
dass trotz aller Technik hier be-
sonders hohe Anforderungen
an das Verhalten der Beschäf-
tigten zu richten sind.

Jürgen: Da hast du sicher
Recht. Hier kommen gut ge-
machte Betriebsanweisungen,
die von den Beschäftigten an-
genommen werden und regel-
mäßige Unterweisungen beson-
dere Stellenwerte zu.

Kai: Wenn man es richtig be-
trachtet, unternehmen wir gro-
ße Anstrengungen, um mit sau-
beren Zügen zum Erfolg zu kom-
men.

Jürgen: Nicht anders als bei
meinem FC Buxtrup, nur das
wir unter sauberen Zügen die
klaren Züge aufs Tor verstehen.

Kai: Demnach könntet ihr und
die Bahn mit dem gleichen
Motto auftreten.

Jürgen: Mit sauberen Zügen
zum Erfolg.

L.B.

Abbildung 1

Abbildung 2
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
am Arbeitsplatz

Form und Farbe
der Sicherheits-
zeichen
Gemäß dem Spruch „ein Bild
sagt mehr als tausend Worte“,
haben bei den verbindlich fest-
gelegten Zeichen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift GUV-V
A8 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz“ Form und Farbe
eine festgelegte Bedeutung.

Gemeinsam mit einem Symbol
(Bild) auf dem Schild ergibt sich
die beabsichtigte Aussage.

Hier einige Beispiele. Viel Spaß
beim Test. Die Lösungen finden
Sie auf Seite 12 dieses Heftes.

Kennen
Sie sich aus?

Am Arbeitsplatz lauern viele Gefahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
zwar vom „Chef“ oder seinem Beauftragten darüber eingehend unterwiesen, bevor sie
ihre Arbeit aufnehmen, aber: Man kann nicht alles im Kopf behalten. Deshalb gibt es
eine Reihe von Verbotszeichen, Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und
Brandschutzzeichen am Arbeitsplatz. Sie alle sollen die Kolleginnen und Kollegen

ständig daran erinnern, den Warnungen, Geboten, Verboten und Hinweisen
kompromisslos zu folgen. Wichtig: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Sicherheits-

und Gesundheitsschutzkennzeichnungen am Arbeitsplatz anzubringen.
Und die Beschäftigten sind verpflichtet, sie zu beachten. Also: alle, Chef und
Mitarbeiter, müssen jeweils ihren Beitrag zur Verhütung von Unfällen leisten.

a) Schutzhelm benutzen □
b) Schutzkappe benutzen □
c) Schutzmütze benutzen □

a) Für Gabelstapler verboten □
b) Nicht unter die angehobene
    Last treten □
c) Last nicht angehoben befördern □

a) Warnung vor Absturzgefahr □
b) Vorsicht, frisch gewachst □
c) Achtung, Stolpergefahr □

a) Handybenutzung verboten □
b) Handyfreie Zone □
c) Mobilfunk verboten □

a) Schalter geöffnet □
b) Stromfluss verboten □
c) Vor Arbeiten freischalten □

a) Mitnahme von Hunden verboten □
b) Mitführen von Tieren verboten □
c) Durchgang für Hunde verboten □

Hier die Schilder zum Test:

� � �

� � �
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Die Fragen
1. Auf dem Werksgelände befindet sich ein Parkplatz für

Beschäftigte, auf dessen Zuweg sich Pfützen bilden, die
im Winter gefrieren. Welche Maßnahme ist richtig?

□ a) Mit Aushang darauf hinweisen
□ b) Parkplatz und Zugang sperren
□ c) Streuen zum Abstumpfen

2. Die Heizperiode beginnt und eine neue Heizung wird in
Betrieb genommen. Für die Büroräume soll die zu errei-
chende Raumtemperatur festgelegt werden. Welche Min-
desttemperatur ist richtig?

□ a) 19° C
□ b) 20° C
□ c) 22° C

3. Es steht ein Dienst-Pkw zur Verfügung und er soll „winter-
fest“ gemacht werden. Was ist am wichtigsten?

□ a) Batteriewasser nachfüllen
□ b) Frostschutz ins Scheibenwaschwasser
□ c) Ölwechsel
□ d) Winterreifen montieren lassen

4. „Sehen und gesehen werden“ bedeutet vorbeugenden
Unfallschutz. Welche Maßnahmen sind an Ihrem Fahr-
zeug zu treffen?

□ a) Ein Check der Beleuchtungsanlage bei einer geeigneten
Werkstatt

□ b) Das Fahrzeug muss technisch einwandfrei sein, angepasste
Profiltiefe und eine funktionierende Beleuchtung

□ c) keine

5. Worauf sollte man achten, wenn man den winterlichen
Arbeitsweg mit einem Pkw antritt?

□ a) Erst dann losfahren, wenn alle Scheiben des Fahrzeuges
völlig von Eis und Schnee befreit sind

□ b) Darauf achten, dass die Beleuchtungsanlage in Ordnung ist
□ c) So wie immer: starten und losfahren

6. Ist der Bremsweg bei winterlichen Straßenverhältnissen
länger als im Sommer?

□ a) Nein
□ b) Ja, weil der Haftwert der Reifen geringer ist
□ c) Kommt auf die Bereifung des Fahrzeuges an

7. Sicher zur Arbeit und sicher nach Hause. Dieser Grund-
satz gilt zu jeder Jahreszeit für uns alle. Was ist beim
winterlichen Arbeitsweg besonders zu beachten?

□ a) Die winterlichen Straßenbedingungen unterscheiden sich
erheblich von denen der übrigen Jahreszeiten

□ b) Überwiegend wird der winterliche Arbeitsweg während der
Dunkelheit zurückgelegt

□ c) Zwischen Winter und Sommer gibt es keine Unterschiede
des Arbeitsweges

8. Welches ist die richtige Radfahrerbekleidung im Winter?
□ a) Helle Kleidung und Radfahrerschutzhelm
□ b) Es gibt keine Vorschriften
□ c) Nur bei schlechtem Wetter ist eine Radfahrerbekleidung und

besondere Ausrüstung notwendig

9. Im Dienst-Pkw ist die Heizung ausgefallen. Das Fahrzeug
soll für eine längere Dienstfahrt bei Frost benutzt werden.
Was ist richtig?

□ a) Wetterschutzjacke ausgeben
□ b) Als Arbeitsplatz unzulässig
□ c) Fahrer und Beifahrer müssen die Fahrt ausführen

10. Mitarbeiter in einer Werkhalle, wo schwere körperliche
Arbeit anfällt, streiten über die zulässige Mindesttempe-
ratur in der Halle. Wer von den Anwesenden hat nach den
DIN-Richtlinien Recht?

□ a) 19° C
□ b) 16° C
□ c) 12° C

11. Schnee vom Dach eines Gebäudes droht auf den Ver-
kehrsweg zu stürzen. Was ist die richtige Maßnahme?

□ a) Stehen bleiben, Kollegen rufen und warten, bis Sperrung
des Weges erfolgt ist

□ b) Weiter sagen
□ c) Gar nichts tun. Für so einen Fall gibt es den Hausmeister

12. Um Unfälle auf dem Weg zur Arbeit zu vermeiden, gibt der
Meister seinen Mitarbeitern einen Tipp. Was meinen Sie,
welcher ihm am wichtigsten ist?

□ a) Vorsichtiger sein bei Schnee und Eis
□ b) Früher starten und defensiv fahren
□ c) Scheiben vor der Fahrt gut reinigen

13. Einige vereiste Fahrzeuge sollen aus einem Abstellgleis
zum Abtauen in eine Werkhalle gestellt werden. Welche
Anweisung halten Sie für richtig?

□ a) Bei geschobenen Fahrten neben der Spitze gehen
□ b) Zum Rangieren Handschuhe benutzen
□ c) Vorsicht auf Glatteis

14. Welche Maßnahme zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter
ist am wirksamsten, wenn an Einfahrtoren Zugluft entste-
hen kann?

□ a) Hinweis anbringen „Tor sofort schließen“
□ b) Transparente Türschürzen für Einfahrten
□ c) Torschleusen (Doppeltore)                                               �

Auch am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg ist manchmal Winter
Sie haben sicher schon viele Wintervorbereitungen getroffen. Die folgenden Fragen

richten sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an die Verantwortlichen für die
Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung bei der DB AG und in den

Werkstätten.

Die folgenden Fragen sind als Testfragen gedacht (Mehrfachantworten sind möglich).
Die Lösungen finden Sie auf Seite 12 dieser Ausgabe.

BahnPraxis Test
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Vakuum-Toiletten in Reisezügen
sind gelegentlich defekt. Der
Grund sind z.B. Verstopfungen
durch Spielzeuge, Ausweise,
Kreditkarten, Schlüssel, sogar
Spritzbestecke, … usw. – in

Die so vorgereinigte Toilette wird
dann zu einem Prüfstand getra-
gen, dort angeschlossen und
einem gründlichen Funktions-
test zur genauen Fehlerdiagno-
se unterzogen (dort werden z.B.
Spülungen durchgeführt; Ab-
saugungen versucht, Leitun-
gen auf Verstopfung überprüft,
usw.). Die Abbildungen 2 und 3
lassen vielleicht das komplizier-
te, dicht verlegte Rohrleitungs-
system einer Vakuum-Toilette
erahnen. Schließlich wird die
Toilette auf einen Tisch oder
mobilen Transportwagen geho-
ben und dort soweit nötig in Ihre
Einzelteile zerlegt (Abbildung 4).
Erkannte Verstopfungen wer-
den beseitigt und verschmutz-
te Teile von Hand (mit Bürsten
u.ä.) gereinigt. Stark ver-
schmutzte Teile kommen für
rund 24 Stunden in ein Säure-
bad (dies wird auch genutzt zur
Entkalkung). Hier sind zwei wei-
tere neue Gefahrenquellen er-
kennbar:
3. Gefährliche Oberflächen
(die engen Rohrleitungen sind
zum Teil sehr scharfkantig und
es kommt häufiger zu kleinen
Schrammen und Schnittverlet-
zungen an der Hand) sowie
4. Biologische Arbeitsstoffe
(Infektionsgefahr durch Mikro-
organismen in Fäkalien, z.B. mit
Hepatitis A und B).

Bei einer so genannten Rollkur
müssen planmäßig alle drei Jah-
re die Gummiteile sowie einige
mechanische Teile ausge-
tauscht, die Toilette also kom-
plett zerlegt werden.

Gefährdungen
bei der

Instandsetzung
von Vakuum-

Toiletten
Verstopfte Toiletten in Reisezügen sind Ärgernisse für
die Fahrgäste und das Zugpersonal. In 20 Prozent der

Fälle müssen die Toiletten ausgebaut und in Werkstätten
der DB AG instand gesetzt werden.

Dipl.-Ing. (FH) Dietmar Schurig, Technischer Auf-
sichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse in Berlin, erläu-

tert die dabei möglichen Gefährdungen für die
Instandsetzungsmitarbeiter. Für jede Gefährdung wer-

den, unter besonderer Berücksichtigung der Reichweite,
Schutzmaßnahmen genannt, d.h. technische vor

organisatorischen vor personenbezogenen Maßnahmen
= „TOP“.

den meisten Fällen jedoch durch
Papier (Abbildung 1).

Die Instandsetzung der Toilet-
ten teilt sich in etwa wie folgt
auf:

� ca. 40 Prozent der Toiletten
können im eingebauten Zu-
stand im Zug repariert wer-
den,

� ca. 20 Prozent müssen we-
gen Verstopfung ausgebaut
werden – funktionieren dann
aber wieder (nach Beseiti-
gen der Verstopfung),

� ca. 20 Prozent müssen aus-
gebaut, können aber vor Ort
repariert werden,

� ca. 20 Prozent müssen ge-
tauscht werden, gehen also
in die Instandsetzungs-
Werkstatt.

Der letzte Punkt, also die In-
standsetzung in der Werkstatt,
soll hier mit seinen möglichen
Gefährdungen näher betrach-
tet werden.

Der Arbeitsablauf
Die aus dem Zug ausgebaute
defekte Toilette wird mit einem
Wagen zur Werkstatt transpor-
tiert. Dort wird sie zu einer
Waschmaschine zwecks Vor-
reinigung getragen. Dieser
Waschvorgang dauert ca. 1/4
Stunde und geschieht unter
Zugabe von chemischen Reini-
gungsmitteln. Bereits in den letz-
ten beiden Sätzen stecken
möglicherweise zwei Gefahren-
quellen:
1. Schweres Heben und Tra-
gen (eine Toilette wiegt rund 23
kg) und
2. Gefahrstoffe (die verwen-
deten chemischen Reinigungs-
mittel wirken ätzend und rei-
zend).

Abbildung 1 Abbildung 2
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Schließlich wird die Toilette wie-
der zusammengebaut und ei-
nem erneuten Funktionstest auf
dem Prüfstand unterzogen.
Wenn alles in Ordnung ist, wird
die instand gesetzte Toilette ein-
gelagert oder direkt abtrans-
portiert. Durchschnittlich dau-
ert eine Reparatur rund vier
Stunden; die erwähnte Rollkur
dauert ca. sechs Stunden.

Als letzte erkannte „Gefähr-
dung“ sei hier noch 5. Geruchs-
belästigung durch Fäkalien
erwähnt, was jedoch eher eine
Belästigung als eine konkrete
Gefahr darstellt.

Gefährdungen
und Schutz-
maßnahmen
Immer wenn Schutzmaßnah-
men zur Abwendung von Ge-
fährdungen zu entwickeln sind,
ist darauf zu achten, dass tech-
nische (T) vor organisatorischen
(O) vor personenbezogenen (P)
Schutzmaßnahmen auf Reali-
sierbarkeit überprüft werden,
um die weitest reichende
Schutzmaßnahme zur Anwen-
dung zu bringen. Diese Vorge-
hensweise ist auch für die fünf
gefundenen Gefährdungen so
durchgeführt worden.

1. Schweres Heben
und Tragen
Eine Gefährdung für den Bewe-
gungsapparat (Muskeln/Ske-
lett, speziell Wirbelsäule/Band-
scheibenschaden) durch

schweres Heben und Tragen
der Toiletten ist auf den ersten
Blick denkbar. Die überprüfte
Belastung durch Anwendung
der sog. Leitmerkmalmethode
ergibt jedoch bei weitem keine
außergewöhnliche Belastung
für den Bewegungsapparat.
Dafür sind die Wegstrecken zu
kurz und die Häufigkeit der Tra-
gevorgänge zu selten. Auch das
Gewicht der Toiletten liegt mit
23 kg noch innerhalb des ver-
träglichen Bereichs (wenn auch
an der oberen Grenze). Die Toi-
letten sollten jedoch immer eng
am Körper getragen werden (ist
anders auch kaum möglich).

Schutzmaßnahmen:
Transportwagen schaffen hier
Abhilfe (O). Diese sind in den
Werkstätten meist vorhanden
und die Wege sind auch ausrei-
chend breit und mit solchen
Wagen befahrbar. Die tatsächli-
che Nutzung bleibt jedoch leider
verhaltensbezogen. Schulungen
zum Thema „rückengerechtes
Arbeiten“ können deshalb hier
ein sinnvoller Teil der Unterwei-
sungen sein (P).

2. Gefahrstoffe
Zum einen ist bei der Verwen-
dung eine Aufnahme der Ge-
fahrstoffe (Reinigungsmittel)
über die Haut und Schleimhäu-
te möglich, zum anderen ist eine
Mischung von fälschlicherwei-
se zusammen gelagerten Stof-
fen beim Auslaufen im Lager
und eine daraus folgende uner-
wünschte Reaktion der Gebin-
de denkbar.

Schutzmaßnahmen:
Hier ist zuerst zu überlegen, ob
sich die verwendeten Reini-
gungsmittel nicht durch weni-
ger gefährliche Stoffe ersetzen
(substituieren) lassen (T). Eben-
so ist auf eine korrekte und ge-
gebenenfalls getrennte Lage-
rung von Gefahrstoffen (in ge-
kennzeichneten Kanistern) zu
achten, so dass es beim Aus-
laufen nicht zu einer uner-
wünschten Reaktion der Ge-
binde kommen kann (O). Dies
gilt natürlich für die Verwendung
sämtlicher Gefahrstoffe. Über-
triebene Besorgnis ist jedoch
bei sachgerechter Anwendung
bei den hier verwendeten Reini-
gungsmitteln fehl am Platze. Seit
Novellierung der Gefahrstoffver-
ordnung 2005 müssen neben
der Betriebsanweisung auch die
vom Hersteller beigefügten zu-
gehörigen Sicherheitsdaten-
blätter vor Ort im Zugriff sein (P)!

3. gefährliche Oberflächen
Schrammen und Schnittverlet-
zungen an den Händen kom-
men, wie zur im Abschnitt Ar-
beitsablauf beschrieben, häufi-
ger vor. Bei diesen Tätigkeiten
ist dies etwas schwerwiegen-
der als sonst, weil bei gleichzei-
tigem Kontakt mit Fäkalien
Krankheiten wie z.B. Hepatitis-
B leichter über das Blut über-
tragen werden können (auch
wenn die Wahrscheinlichkeit
insgesamt gering bleibt).

Schutzmaßnahmen:
Aus Sicht des Arbeitsschutzes
muss hier natürlich eine Neu-
konstruktion der Toilettenbe-
cken in Erwägung gezogen
werden (T), mit weniger scharf-
kantigen Oberflächen und we-
niger gewundenen Rohrleitun-
gen (auch mit dem Ziel der Ge-
wichtseinsparung – vgl. Gefähr-
dung aus Punkt 1). Die Umset-
zung hierzu ist vielleicht für zu-
künftige Entwicklungen/Kon-
struktionen eine Anregung. Eine
Verringerung der Verletzungs-
gefahr kann z.B. durch die Ver-
wendung von Spezialwerkzeu-
gen (löffelähnlich, zum Scha-
ben (O) – evtl. noch zu entwi-
ckeln) bzw. durch das Tragen
von Schutzhandschuhen in
Kombination mit Unterweisun-

gen (P) erreicht werden. Weit-
reichender ist sicherlich die Ver-
wendung der Spezialwerkzeu-
ge. Im eigenen Interesse der
Mitarbeiter sollte verstärkt da-
rauf hingewiesen werden, auch
bei kleinsten Verletzungen
immer Eintragungen in das Ver-
bandbuch vorzunehmen. Ab-
gesehen davon, dass dies so in
der neuen GUV-V A1 § 24 (6)
gefordert wird, dienen die Ein-
tragungen den Beschäftigten als
Nachweis, wenn sich aus den
vermeintlich kleinen Verletzun-
gen eines Arbeitsunfalls größe-
re Folgeschäden entwickeln.

4. Biologische Arbeitsstoffe
Unbestritten haben die Mitar-
beiter Kontakt mit durch Fäka-
lien verunreinigten Teilen. Es
besteht also möglicherweise
eine Infektionsgefährdung durch
biologische Arbeitsstoffe (z.B.
Hepatitis-A-Virus, Poliovirus,
Rotavirus, Salmonellen, usw.).
Eine fäkal-orale Infektion (so
genannte Schmierinfektion)
durch Aufnahme der Stoffe ist
möglich, was zu Durchfall, Er-
brechen oder schwereren Er-
krankungen führen kann. Das
Risiko ist in unseren Breitengra-
den jedoch gering. Zur genau-
en Beurteilung des Risikos ist
neben dem tieferen Eindringen
in gesetzliche Vorschriften, vor
allem der Biostoffverordnung
(BioStoffV), eine Gefährdungs-
beurteilung erforderlich. Diese
muss auf den konkreten An-
wendungsfall und Arbeitsplatz
bezogen werden. Branchen-
spezifische Erfahrungen liegen
leider nicht vor und vergleich-
bare tätigkeitsbezogene Erkran-
kungsfälle sind bisher zum
Glück auch nicht bekannt.

Schutzmaßnahmen:
Da es sich um Tätigkeiten mit
regelmäßigem Kontakt zu fäka-
lienkontaminierten Gegenstän-
den handelt, sind die Maßnah-
men der Schutzstufe 2 aus der
BioStoffV Anhang III, Abs. 2
sowie die Beachtung der allge-
meinen Hygienevorschriften laut
TRBA 500 (Technische Regel
für Biologische Arbeitsstoffe –
Allgemeine Hygienemaßnah-
men) erforderlich. Zu den Hygi-
enevorschriften gehören z.B. �

Abbildung 3
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das Händewaschen vor Eintritt
in die Pausen bzw. nach Been-
digung der Tätigkeit, die Ein-
richtung vom Arbeitsplatz ge-
trennter Umkleidemöglichkei-
ten, die Verwendung leicht zu
reinigender Wände (z.B. Ka-
cheln) und Fußböden in den
Werkstätten, usw. Diese Maß-
nahmen bezeichnet man als
Hygieneplan.

Der Arbeitgeber hat sicherzu-
stellen, dass für alle Beschäftig-
ten, die Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen durchfüh-
ren, eine allgemeine arbeitsme-
dizinische Beratung durchge-
führt wird. Eine Schutzimpfung
sowie eine arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung (G 42)
sind nicht verbindlich, sie sind
dem Mitarbeiter jedoch anzu-
bieten (Angebotsuntersu-
chung), es sei denn, nach der
Gefährdungsbeurteilung und
aufgrund der getroffenen
Schutzmaßnahmen ist nicht von
einer Infektionsgefährdung aus-
zugehen (§ 15a (5) BioStoffV).
Um dies für den konkreten An-
wendungsfall zu beurteilen, soll-
te unbedingt der Betriebsarzt
hinzugezogen werden!

Die Entscheidung darüber, ob
eine arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung und/oder
eine Schutzimpfung erforderlich
sind, ist jedoch nur für die Mitar-
beiter zu treffen, die direkten
Kontakt mit Fäkalien und den
scharfkantigen Bauteilen der
Toilette haben können, also für
das Instandsetzungs-Personal.

Im Falle der ärztlichen Beratung
hat der Arzt die Beschäftigten
über die zu verhütende Krank-
heit, über den Nutzen einer Imp-
fung und über mögliche Ne-
benwirkungen und Komplikati-
onen aufzuklären. Die Ableh-
nung eines Impfangebots ist
allerdings kein Grund, gesund-
heitliche Bedenken gegen die
Ausübung einer Tätigkeit aus-
zusprechen. Die Fürsorgepflicht
sowie die Gefährdungsbeurtei-
lung bleiben jedoch letztlich
immer Aufgabe des Unterneh-
mers. Im Übrigen ist für diesen
Punkt die konzerneigene Richt-
linie 132.0144 zu beachten!

Um die Gefahren noch geringer
zu halten, ist die Verwendung
von Transportbehältern (z.B.
Plastikboxen) angebracht, um
ein unbeabsichtigtes Verschüt-
ten von Flüssigkeit (Restver-
schüttung) zu verhindern. Ei-
nen noch höheren Schutz bie-
tet die zusätzliche Verpackung
der Toiletten in Plastikbeuteln,
bevor sie in die Box kommen.

Eine Gefahrenkennzeichnung
nach BioStoffV, Anhang I ist für
die Arbeitsbereiche und Gefah-
renbereiche (entsprechend der
Gefährdungsbeurteilung) not-
wendig!

Das Beachten allgemeiner Hy-
gieneanforderungen und die
konsequente Benutzung von
Persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) sind aus Sicht des Ar-
beitsschutzes zwar weit unten
angesiedelt (P), bleiben aber

leider nur als Lösung übrig. Zu
bedenken ist, dass eine Schutz-
impfung auch nur den betref-
fenden Mitarbeiter selbst
schützt.

Als weitere Anregung wird die
Nutzung einer Reinigungskabi-
ne mit integrierten Schutzhand-
schuhen vorgestellt, zur manu-
ellen Nachreinigung von Teilen
(Abbildung 4). Dies wäre etwas
weiter reichend als PSA, betrifft
aber leider nur den Reinigungs-
und nicht den De-/Montage-
vorgang (die Zuführung von
Werkzeugen und Ersatzteilen
wäre schwierig zu handhaben).

5. Geruchsbelästigung durch
Fäkalien
Eine Geruchsbelästigung durch
Fäkalien ist meist deutlich wahr-
nehmbar.

Schutzmaßnahmen:
Der Arbeitsschützer wird hier
natürlich eine Belüftungsanlage
bevorzugen (T); ggf. reicht auch
das Öffnen von Fenstern, was
aber nur bei akzeptablen Witte-
rungsverhältnissen möglich ist
und auch nur eine verhaltens-
bezogene Maßnahme (P) dar-
stellt. Hier müssen Kosten und
Nutzen abgewägt werden.

Fazit

Für Arbeitsplätze, die direkt an
der WC-Instandsetzung betei-
ligt sind, sollten bei der Gefähr-
dungsbeurteilung folgende Fra-
gen geklärt werden:

□ Wurden Betriebsarzt und
Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bei der Umsetzung der
Maßnahmen sowie bei der
Durchführung von Unterwei-
sungen beteiligt?

□ Existieren Aufzeichnungen
zu Unterweisungen? Sind
diese arbeitsplatzbezogen?

□ Wird das Verbandbuch ge-
pflegt? Wie haben sich die
Eintragungen verändert?

□ Sind ausreichend Transport-
wagen vorhanden? Werden
diese benutzt?

□ Sind ausreichend Transport-
behälter für die Toiletten vor-
handen? Werden diese be-
nutzt?

□ Sind Spezialwerkzeuge zur
Reinigung gefunden wor-
den? Können die Mitarbei-
ter damit umgehen?

□ Ist für die Mitarbeiter eine
allgemeine arbeitsmedizini-
sche Beratung erfolgt?

□ Hat die Gefährdungsbeur-
teilung ergeben, dass den
Mitarbeitern, die in direkten
Kontakt mit Fäkalien kom-
men können, eine Arbeits-
medizinische Vorsorgeun-
tersuchung (G42) und/oder
eine Schutzimpfung anzu-
bieten ist? Ist dies auch um-
gesetzt worden?

□ Wird die PSA immer, auch
bei stichpunktartigen Kon-
trollen, getragen?

□ Werden die allgemeinen Hy-
gieneanforderungen beach-
tet? Sind Einrichtungen
dafür zur Verfügung gestellt?
(getrennte Umkleideräume,
Waschgelegenheiten, leicht
zu reinigende (gekachelte)
Wände und Fußböden, …
gemäß TRBA 500)

□ Sind Gefahrenkennzeich-
nungen nach BioStoffV, An-
hang I vorhanden?

□ Ist eine Belüftungsanlage
gefunden? Funktioniert sie?
Ist die Geruchsbelästigung
objektiv weniger geworden?
Was sagen dazu die Mitar-
beiter?

Wenn alle o.g. Fragen mit Ja
beantwortet werden können,
steht man nach dem Stand der
Technik auf der sicheren Seite.
Den Unternehmer wird noch fol-
gender Sachverhalt freuen und
überzeugen: die Umsetzung der
hier genannten Maßnahmen er-
fordert wenig Kosten und nur
geringen Aufwand.                   �
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